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See the notice on TED website

711997-2024 - Vorankündigung – Direktvergabe
Deutschland – Softwarepaket und Informationssysteme – Automic
OJ S 227/2024 21/11/2024
Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung
Dienstleistungen - Lieferleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Freistaat Thüringen vertreten durch das Thüringer 
Landesrechenzentrum
E-Mail: vergabe@tlrz.thueringen.de
Rechtsform des Erwerbers: Regionale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: Automic
Beschreibung: Überlassung der Software Automic auf Zeit (Software-Miete) inkl. 
Softwarepflege sowie Beratungs- und Unterstützungsleistungen für 4 Jahre.
Kennung des Verfahrens: 724103cb-d8ee-43ec-9ff2-a7ba06d30597
Interne Kennung: TLRZ-V-24-072
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Zusätzliche Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
Zusätzliche Einstufung (cpv): 72267000 Software-Wartung und -Reparatur, 72260000 
Dienstleistungen in Verbindung mit Software

2.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Erfurt, Kreisfreie Stadt (DEG01)
Land: Deutschland

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: a) Die Einreichung des Angebotes hat unter Verwendung des 
Formblattes Angebotsschreiben, das Bestandteil der Vergabeunterlagen ist, zu erfolgen. b) 
Kommunikation: Die Beantwortung von Bieterfragen sowie die Bereitstellung von geänderten 
Vergabeunterlagen erfolgt ausschließlich über die E-Vergabe-Plattform (www.evergabe-online.

 c) Das Unternehmen verpflichtet sich im Falle der Auftragsvergabe, für jeden de).
schuldhaften Verstoß gegen eine der Verpflichtungen nach den §§ 6, 7 und 12 Abs. 2 
ThürVgG, eine Vertragsstrafe im Sinne von § 13 Abs. 1 S. 1 ThürVgG in Höhe von 3 % des 
Auftragswertes an den Auftraggeber zu zahlen. Das Unternehmen verpflichtet sich ebenfalls 
zur Zahlung der Vertragsstrafe für den Fall, dass der Verstoß durch einen von ihm selbst 
eingesetzten Nachunternehmer oder einen von diesem eingesetzten Nachunternehmer 
begangen wird, es sei denn, das Unternehmen kannte den Verstoß nicht und musste ihn auch 
nicht kennen. Die Geltendmachung dieser Vertragsstrafe bleibt nach § 13 Abs. 4 ThürVgG von 
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der Geltendmachung einer Vertragsstrafe aus anderen Gründen sowie der Geltendmachung 
sonstiger Ansprüche unberührt. Der Auftraggeber ist zur fristlosen Kündigung des Vertrages 
berechtigt, wenn das Unternehmen und/oder dessen Nachunternehmer die aus dem § 6 
ThürVgG resultierenden Anforderungen schuldhaft nicht erfüllt/erfüllen oder schuldhaft gegen 
die Verpflichtungen der §§ 7 und 12 Abs. 2 ThürVgG verstößt/verstoßen. d) Art. 5k der 
Verordnung (EU) 2022/576 vom 08.04.2022: Der Bieter erklärt für sein Unternehmen, dass - 
dieses nicht zu den in Artikel 5 k) Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung 
des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 über restriktive 
Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine 
destabilisieren, genannten Personen oder Unternehmen gehört, die einen Bezug zu Russland 
im Sinne der Vorschrift aufweisen aa) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bieters 
oder die Niederlassung des Bieters in Russland bb) durch die Beteiligung einer natürlichen 
Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach Buchstabe aa zutrifft, am 
Bieter über das Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50% cc) durch das Handeln des 
Bieters im Namen oder auf Anweisung von Personen oder Unternehmen, auf die die Kriterien 
der Buchstaben aa und/oder bb zutrifft, - die am Auftrag als Unterauftragnehmer, Lieferanten 
oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des 
Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen, auf die mehr 
als 10 % des Auftragswerts entfällt, ebenfalls nicht zu dem in der Vorschrift genannten 
Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift gehören und - er 
bestätigt und sicherstellt, dass auch während der Vertragslaufzeit keine als 
Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang 
mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten 
Unternehmen eingesetzt werden, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt.
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
vgv - § 14 Abs. 4 Nr. 2 lit. c) VgV Die Dienstleistungen können nur von einem bestimmten 
Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden.

5. Los

5.1.  Los: LOT-0000
Titel: Automic
Beschreibung: Überlassung der Software Automic auf Zeit (Software-Miete) inkl. 
Softwarepflege sowie Beratungs- und Unterstützungsleistungen für 4 Jahre.
Interne Kennung: TLRZ-V-24-072

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Zusätzliche Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
Zusätzliche Einstufung (cpv): 72267000 Software-Wartung und -Reparatur, 72260000 
Dienstleistungen in Verbindung mit Software

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Erfurt, Kreisfreie Stadt (DEG01)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/12/2024
Laufzeit: 4 Jahre
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5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: a) Die Einreichung des Angebotes hat unter Verwendung des 
Formblattes Angebotsschreiben, das Bestandteil der Vergabeunterlagen ist, zu erfolgen. b) 
Kommunikation: Die Beantwortung von Bieterfragen sowie die Bereitstellung von geänderten 
Vergabeunterlagen erfolgt ausschließlich über die E-Vergabe-Plattform (www.evergabe-online.

 c) Das Unternehmen verpflichtet sich im Falle der Auftragsvergabe, für jeden de).
schuldhaften Verstoß gegen eine der Verpflichtungen nach den §§ 6, 7 und 12 Abs. 2 
ThürVgG, eine Vertragsstrafe im Sinne von § 13 Abs. 1 S. 1 ThürVgG in Höhe von 3 % des 
Auftragswertes an den Auftraggeber zu zahlen. Das Unternehmen verpflichtet sich ebenfalls 
zur Zahlung der Vertragsstrafe für den Fall, dass der Verstoß durch einen von ihm selbst 
eingesetzten Nachunternehmer oder einen von diesem eingesetzten Nachunternehmer 
begangen wird, es sei denn, das Unternehmen kannte den Verstoß nicht und musste ihn auch 
nicht kennen. Die Geltendmachung dieser Vertragsstrafe bleibt nach § 13 Abs. 4 ThürVgG von 
der Geltendmachung einer Vertragsstrafe aus anderen Gründen sowie der Geltendmachung 
sonstiger Ansprüche unberührt. Der Auftraggeber ist zur fristlosen Kündigung des Vertrages 
berechtigt, wenn das Unternehmen und/oder dessen Nachunternehmer die aus dem § 6 
ThürVgG resultierenden Anforderungen schuldhaft nicht erfüllt/erfüllen oder schuldhaft gegen 
die Verpflichtungen der §§ 7 und 12 Abs. 2 ThürVgG verstößt/verstoßen. d) Art. 5k der 
Verordnung (EU) 2022/576 vom 08.04.2022: Der Bieter erklärt für sein Unternehmen, dass - 
dieses nicht zu den in Artikel 5 k) Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung 
des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 über restriktive 
Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine 
destabilisieren, genannten Personen oder Unternehmen gehört, die einen Bezug zu Russland 
im Sinne der Vorschrift aufweisen aa) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bieters 
oder die Niederlassung des Bieters in Russland bb) durch die Beteiligung einer natürlichen 
Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach Buchstabe aa zutrifft, am 
Bieter über das Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50% cc) durch das Handeln des 
Bieters im Namen oder auf Anweisung von Personen oder Unternehmen, auf die die Kriterien 
der Buchstaben aa und/oder bb zutrifft, - die am Auftrag als Unterauftragnehmer, Lieferanten 
oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des 
Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen, auf die mehr 
als 10 % des Auftragswerts entfällt, ebenfalls nicht zu dem in der Vorschrift genannten 
Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift gehören und - er 
bestätigt und sicherstellt, dass auch während der Vertragslaufzeit keine als 
Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang 
mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten 
Unternehmen eingesetzt werden, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt.

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
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Überprüfungsstelle: Thüringer Landesverwaltungsamt / Geschäftsstelle der Vergabekammer
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Zuschlagserteilung ist nach Ablauf einer Frist 
von 10 Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag nach der Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung geplant (vgl. § 135 Abs. 3 GWB). Gegen die geplante Zuschlagserteilung 
kann ein Nachprüfungsantrag gemäß den Vorschriften der §§ 160 ff. des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) bei der benannten Überprüfungsstelle eingereicht 
werden. § 135 GWB (Unwirksamkeit) (1) Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, 
wenn der öffentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 verstoßen hat oder 2. den Auftrag ohne 
vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union 
vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser Verstoß in einem 
Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist. (2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur 
festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach 
der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über 
den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss 
geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der 
Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. (3) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 
Nummer 2 tritt nicht ein, wenn 1. der öffentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die 
Auftragsvergabe ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Europäischen Union zulässig ist, 2. der öffentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht hat, mit der er die Absicht bekundet, den 
Vertrag abzuschließen, und 3. der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens zehn 
Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, 
abgeschlossen wurde. Die Bekanntmachung nach Satz 1 Nummer 2 muss den Namen und 
die Kontaktdaten des öffentlichen Auftraggebers, die Beschreibung des Vertragsgegenstands, 
die Begründung der Entscheidung des Auftraggebers, den Auftrag ohne vorherige 
Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zu vergeben, 
und den Namen und die Kontaktdaten des Unternehmens, das den Zuschlag erhalten soll, 
umfassen. § 160 GWB (Einleitung, Antrag) (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der 
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)
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6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 1,00 EUR
Direktvergabe
: 
Begründung der Direktvergabe: Dienstleistungsaufträge, die aufgrund eines ausschließlichen 
Rechts vergeben werden
Sonstige Begründung: Gem. Akkreditierungsnachweis des Softwareherstellers wird derzeit die 
Kombination Automic Lizenzen für den Einsatz im BS2000 Mainframe Umfeld zusammen mit 
einem deutschsprachigen 1st und 2nd Level Support ausschließlich durch die Firma Fujitsu 
Germany GmbH direkt vertrieben.

8. Organisationen

8.1.  ORG-0000
Offizielle Bezeichnung: Freistaat Thüringen vertreten durch das Thüringer 
Landesrechenzentrum
Registrierungsnummer: 16900608-0001-03
Stadt: Erfurt
Postleitzahl: 99099
Land, Gliederung (NUTS): Erfurt, Kreisfreie Stadt (DEG01)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabe@tlrz.thueringen.de
Telefon: 000
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Thüringer Landesverwaltungsamt / Geschäftsstelle der 
Vergabekammer
Registrierungsnummer: 16900334-0001-29
Stadt: Weimar
Postleitzahl: 99423
Land, Gliederung (NUTS): Weimar, Kreisfreie Stadt (DEG05)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@tlvwa.thueringen.de
Telefon: 000
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Fujitsu Germany GmbH
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Großunternehmen
Registrierungsnummer: HRB 130261 (AG München)
Postanschrift: Mies-van-der-Rohe-Straße 8
Stadt: München
Postleitzahl: 80807
Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Deutschland
E-Mail: info@fujitsu.com

mailto:vergabe@tlrz.thueringen.de
mailto:vergabekammer@tlvwa.thueringen.de
mailto:info@fujitsu.com
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Telefon: 000
Rollen dieser Organisation: 
Bieter

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: f907f891-e0b5-490f-b9d3-9f1cc8526262  -  01
Formulartyp: Vorankündigung – Direktvergabe
Art der Bekanntmachung: Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung
Unterart der Bekanntmachung: 25
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 19/11/2024 00:00:00 (UTC+01:00) 
Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 711997-2024
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 227/2024
Datum der Veröffentlichung: 21/11/2024
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